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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Haupt- und Finanzausschuss (Entscheidung)  Ö 
 
Sachverhalt 

Gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorgaben der Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern (§ 56 Absatz 2 KV M-V) ist die Gemeinde verpflichtet, eine Anlagerichtlinie für 
ihre Geldanlagen zu erstellen und zu beschließen. Diese Richtlinie regelt die Grundsätze für 
die Geldanlagen der Gemeinde und stellt sicher, dass die Anlagemittel möglichst sicher und 
unter Berücksichtigung des höchstmöglichen Ertrags angelegt werden. 

Die vorliegende Anlagerichtlinie wurde auf Grundlage der rechtlichen Vorgaben und unter 
Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen der Gemeinde 
Altenkirchen erstellt. Sie umfasst Regelungen zu den zulässigen Geldanlageprodukten, An-
forderungen an Kreditinstitute, Vorgaben zur Streuung und Diversifizierung der Geldanlagen 
sowie Dokumentations-, Überprüfungs- und Berichtspflichten. 
 
Die Anlagerichtlinie wird erst nach der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde in Kraft tre-
ten und ist ab diesem Zeitpunkt für alle zukünftigen Geldanlagen der Gemeinde bindend. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte Anlagerichtlinie für Geldanlagen der Ge-
meinde Altenkirchen und beauftragt die Verwaltung, diese unverzüglich der Rechtsaufsichts-
behörde zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Haushaltsmäßige Belastung: Ja:   Nein: x  

Kosten:                                                                                                    € Folgekosten: 
 

€ 

Sachkonto: 
 

Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                         Ja:     Nein:   

 

 

 
Anlage/n 

1 Anlagenrichtlinie ALT (öffentlich) 
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